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Nationalparkgemeinde 

Großkirchheim  
9843 GROSSKIRCHHEIM, Döllach 47 

www.grosskirchheim.gv.at 
 

Zahl: 0041-4/2023 
Betreff: 4. Gemeinderatssitzung 

 

N i e d e r s c h r i f t 
 
aufgenommen über die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Großkirchheim am  
22. Dezember 2023 in der Dauer von 18.02 bis 19.20 Uhr 
 
Vorsitzender:  Bgm. Peter Suntinger 
Vorstandsmitglieder: Vzbgm. DI Michael Zraunig 
   Vzbgm. Christian Suntinger 
   GV Herbert Schober 
 
Gemeinderatsmitglieder: Gabriele Edler, Alexander Pichler, Hansi Fleissner, Werner 
Messner, Dionys Schober, Peter Zirknitzer, Raimund Zirknitzer, Lukas Schober, Kurt 
Schober und das Ersatzmitglied Bianca Suntinger-Pichler und Manfred Kahn 
 
Entschuldigt: Sabine Ponholzer, Peter Suntinger 
 
Schriftführer: Elisabeth Meßner 
 
Zuhörer: 0 
 
Die Einberufung zu dieser Gemeinderatssitzung erfolgte am 14.12.2023 und enthielt die 
Einberufung folgende 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Sitzungsniederschrift, Bestellung von zwei 

Protokollunterfertiger/-innen 

2. Prüfbericht Kontrollausschuss 

3. Bericht Gründung Weggemeinschaft Haritzerfeld (Baulandmodell) 

4. Bericht Errichtung Glockner ePower-Tankstelle 

5. Bericht/Beschluss Durchführungsvertrag zur Bestellung zusätzlicher Verkehrsdienste für die 

Verkehrsregion Oberes Mölltal 

6. Bericht/Beschluss Dienstleistungskonzessionsvertrag für die Verkehrsregion Oberes Mölltal 

7. Bericht/Beschluss Kooperationsvertrag für das Planungsgebiet Oberes Mölltal 

8. Genehmigung Jahresabschluss Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur KG 2021 und 2022 

9. Feststellung Stellenplan 2024, Kassenkredit 2024 und Voranschlag 2024 

10. Bericht/Beschluss Gebührenanpassungen 2024 samt Verordnungen 

11. Bericht/Beschluss Änderungen im Öff. Gut (Straßen und Wege) 
 
 
 

  

http://www.grosskirchheim.gv.at/
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Zu 1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Sitzungsniederschrift, 
Bestellung von zwei Protokollunterfertiger/-innen:  

Bgm. Suntinger eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 

Bgm. Suntinger stellt die Beschlussfähigkeit fest.  
 

Zur Sitzungsniederschrift vom 10.11.2023 erfolgte die Klarstellung zu TOP 8. 
Bericht/Beschluss Finanzierungsplan Wassergenossenschaft Untere Mitten, dass derzeit 
noch nicht geklärt ist, ob die Bundesförderung sowie Landesförderung direkt an die 
Gemeinde (die Vorfinanzierung wird im Rechnungsabschluss der Gemeinde in der nicht 
voranschlagswirksamen Gebarung dargestellt) ausbezahlt werden kann. Sollte dies nicht 
möglich sein, sind die halbjährlichen Annuitätenzuschüsse von der WG Untere Mitten auf das 
Gemeindekonto weiterzuleiten. 
Nachtrag Protokoll: Beim Endbericht an die Kommunalkredit (Bundesmittel) wurde das 
Gemeindekonto hinterlegt. 
 

 

Als Protokollunterfertiger werden bestellt: GR Bianca Suntinger-Pichler, GR Raimund 
Zirknitzer 
 

Vor Eingehen in die Tagesordnung übergibt GR Kurt Schober den Dringlichkeitsantrag der 
FPÖ Gemeinderäte zur Abschaffung der Landesumlage für die Kärntner Gemeinden als 
Petition. Der Antrag wurde am 29.12.2023 zurückgezogen. 
 

Zu sämtlichen Tagesordnungspunkten sind Sitzungsvorträge an alle Mitglieder des 
Gemeinderates vorab als Sitzungsunterlage ergangen und diese werden in die Niederschrift 
des Gemeinderates mit aufgenommen (Sitzungsvorträge werden in kursiv und grau 
dargestellt). 
 
Zu 2. Prüfbericht Kontrollausschuss: nach 6 min. 

Obmann Kurt Schober berichtet über die Kontrollausschusssitzung vom 19.12.2023. Geprüft 
wurde die Gemeindegebarung im Zeitraum von 19.10. bis 18.12.2023. Der Kassenbestand 
betrug per 18.12.2023 Euro 3.469.556,83. Die Abgabenrückstände betrugen per 18.12.2023 
Euro 62.186,40. Weiters wurde die Bilanz der Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur KG zum 
31.12.2022 geprüft. Es wurde alles für in Ordnung befunden. Die gestellten Anfragen wurden 
beantwortet. 

Der Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. Bericht Gründung Weggemeinschaft Haritzerfeld (Baulandmodell): nach 9 min. 

Die Weggemeinschaft samt Vorstandsfunktionen wurde mit 08.12.2023 gegründet und 
beschlossen und wird die Weganlage nicht in Teilabschnitte untergliedert. Nach Vorliegen 
der Projektkosten wird die Gemeinde 50 % der Finanzierung und die Vorfinanzierung 
übernehmen. Die weiteren 50 % werden nach dem „Kärntner Schlüssel“ an die Anrainer und 
Grundstückseigentümer beanteilt. 

Es wird klargestellt, dass die Gemeinde bei diesem Projekt max. die Hälfte der Eigenmittel 
von den Asphaltkosten übernimmt, da mit dem BZ-Rahmen 2024 bis 2026 in Höhe von 
jährlich € 651.000,00 die Abgangsdeckungen in Abzug zu bringen sind - für das Jahr 2024 
sind das € 403.000,00 – und mit dem verbleibenden Betrag von € 248.000,00 unter anderem 
auch die Güterwege Winklsagritz, Ranach und Eggerberg zu unterstützen sind und im Jahr 
2024 je nach Baufortschritt auch die Eigenmittelanteile für das FWP Großkirchheim Ost 
(Lawine Allas und Kolmerberg) abzudecken sind. Bgm. Suntinger regt die Überarbeitung des 
Gemeindefördermodells für Wegerrichtungen und - sanierungen an, um dem 
Gleichheitsgrundsatz Güterweg/Verbindungsweg/Anzahl der Begünstigten näher zu 
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kommen. Die Weggemeinschaft ist angehalten, nur die Sparvariante (Wegneigung nach 
innen, Asphaltmulde, Breite der Asphaltierung) umzusetzen. Zusätzlich kann die Gemeinde 
mit der Verwaltungsgemeinschaft bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen behilflich 
sein. 

Der Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 4. Bericht Errichtung Glockner ePower-Tankstelle: nach 18 min. 

Von Seiten der GROHAG liegt ein Angebot über die Errichtung einer Glockner ePower  
(G-ePower) in Großkirchheim vor. Das Angebot enthält 3 Varianten. Für Bgm. Suntinger 
kommt nur die stärkste Variante, das ist eine Normaltankstelle mit 4 x 22 kWh + 2 x 120 kWh 
mit Kosten von ca. € 95.000,00 in Frage. 50 % der Kosten sowie restliche Kosten sind von 
der Gemeinde bzw. der Tourismusregion zu tragen; auch der Standort mit 8 Parkplätzen ist 
zur Verfügung zu stellen. Dafür bietet die GROHAG die gesamte Abwicklung und den Betrieb 
mit dem Kärntner Unternehmen EnerCharge GmbH an. Es handelt sich dabei um ein „offenes  
E-Tankstellenangebot“ (günstiger Tarif, keine Grundgebühren, für jedermann nutzbar, weil 
EC- und Kreditkartenlösung plus 250 Partnerkarten). Als Standort käme der Adeg-Parkplatz 
oder das bisherige Holzlager (gegenüber Parkcafé) oder die Sport- und Freizeitanlage in 
Frage. Die Entscheidung muss ehestmöglich getroffen werden, damit die Tankstelle im 
Sommer in Betrieb gehen kann. 

Nach Rücksprache bei der Kelag wurde mitgeteilt, dass diese derzeit nur Kooperationen mit 
Hofer und Spar eingehen, da bei diesen Projekten die Eigenmittel gesichert sind, die 
Standorte in Großkirchheim zwar evaluiert werden aber mit der Umsetzung erst im Jahr 2025 
zu rechnen sein wird.  

Bgm. Suntinger hält fest, dass die Gemeinde nach dem Anlauf im Jahr 2016 (beim Neubau 
der NP-Direktion/Granitzerparkplatz) diesmal die Chance nicht wieder verstreichen lassen 
darf. Generaldirektor Dr. Hörl plädiert aus touristischer Sicht für die Errichtung eines 
Standortes in Großkirchheim. Eine Kostenbeteiligung der Gemeinde wäre zu veranschlagen. 

Der Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 

Zu 5. Bericht/Beschluss Durchführungsvertrag zur Bestellung zusätzlicher 
Verkehrsdienste für die Verkehrsregion Oberes Mölltal: nach 24 min  

Der Vertrag wird zwischen der Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur KG und der 
Verkehrsverbund Kärnten GmbH abgeschlossen und beinhaltet die Durchführung der 
Bestellung von über die von Verkehrsunternehmen im Mölltal auf kommerzieller Basis 
erbrachten zusätzlichen Verkehrsdiensten (Schülerverkehr, Tourismusangebote) des 
Öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs samt Regelung der Grundsätze und Aufgaben 
zwischen den Vertragspartnern. Der Gesellschafterbeschluss der Gemeinde Großkirchheim 
Infrastruktur KG wurde mit 14.12.2023 gefasst. Der Vertrag wird befristet bis zum Sonntag 
vor Beginn der Sommerferien 2030 im Bundesland Kärnten (das ist voraussichtlich der 
07.07.2030, 24:00 Uhr) abgeschlossen. Es wird beantragt, den Durchführungsvertrag zur 
Bestellung zusätzlicher Verkehrsdienste zu genehmigen. 
 

Zu 6. Bericht/Beschluss Dienstleistungskonzessionsvertrag für die Verkehrsregion 
Oberes Mölltal:  

Der Vertrag wird zwischen der Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur KG als 
Konzessionsgeberin und der Österreichischen Postbus AG als Konzessionsnehmerin 
abgeschlossen. Der Gesellschafterbeschluss der Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur KG 
wurde mit 14.12.2023 gefasst. Die dafür zur Verfügung stehende durchschnittliche 
Gesamtfinanzierung im Ausmaß von ca. 300.000 km des Nah- und Regionalverkehrs der 
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Region Oberes Mölltal beträgt im Durchschnitt jährlich € 609.300,00 und besteht aus einem 
pauschalierten Bestellleistungsentgelt, einem tarifinduzierten Entgelt nach 
Fahrgeldeinnahmen, einer AV-Ausgleichsleistung Verbundabgeltung und einer AV-
Ausgleichsleistung für Schüler- und Lehrlingsfreifahrt. Der Vertrag wird befristet bis zum 
Sonntag vor Beginn der Sommerferien 2030 im Bundesland Kärnten (das ist voraussichtlich 
der 07.07.2030, 24:00 Uhr) abgeschlossen. Es wird beantragt, den 
Dienstleistungskonzessionsvertrag zu genehmigen. 
 

Zu 7. Bericht/Beschluss Kooperationsvertrag für das Planungsgebiet Oberes Mölltal: 

Der Vertrag wird zwischen der Verkehrsverbund Kärnten GmbH, den Gemeinden 
Großkirchheim, Heiligenblut am Großglockner, Mörtschach und der Marktgemeinde Winklern 
und der Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur KG abgeschlossen, worin auch die Gemeinde 
Großkirchheim Infrastruktur KG als Bestellerorganisation der Gemeinden durch die 
Gemeinden und die Regeln der Geschäftsbeziehung untereinander sowie die Festlegung 
von Beiträgen zur Verlustabdeckung festgelegt werden. Aus den vier Gemeinden ist ein 
vorsitzendes Mitglied, das jährlich eine Sitzung des Kooperationsausschusses einzuberufen 
hat, zu wählen. Der Vertrag wird befristet bis zum Sonntag vor Beginn der Sommerferien 
2030 im Bundesland Kärnten (das ist voraussichtlich der 07.07.2030, 24:00 Uhr) 
abgeschlossen. Der Erfüllungszeitraum beginnt rückwirkend mit dem Fahrplanwechsel 
2022/2023 am 11.12.2022. Es wird beantragt, den Kooperationsvertrag zu genehmigen 
und zu beschließen. 

Die Vertragsentwürfe wurden als Sitzungsunterlage bereitgestellt. Auf Anfrage von  
GR Raimund Zirknitzer wird festgehalten, dass das Mitspracherecht bei den Fahrplänen 
unter anderem ein Grund für die Abwicklung über die Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur 
KG ist sowie die Sicherung der Aufträge an die regionalen Busunternehmen (Zulieferer). Die 
Gemeinde Heiligenblut hat die Abwicklung (hinsichtlich Mitsprache beim Skibus) 
ausgeschlossen. 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat TOP 5., 6., 7. im Block 
abzustimmen und 

- den Durchführungsvertrag zur Bestellung zusätzlicher Verkehrsdienste und 

- den Dienstleistungskonzessionsvertrag zu genehmigen sowie 

- den Kooperationsvertrag zu genehmigen und zu beschließen. 

Die Anträge werden einstimmig angenommen. 
 

Zu 8. Genehmigung Jahresabschluss Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur KG 2021 
und 2022: nach 31 min. 

Die Entlastung des Geschäftsführers erfolgte in der Gesellschafterversammlung vom 
14.12.2023. Der Jahresabschluss wurde von der Firma CP Treuhand in Spittal erstellt. Im 
Geschäftsjahr 2021 wurde ein steuerlicher Verlust von - € 18.054,81 erwirtschaftet. In der 
Ergebnisverrechnung entfallen auf die Gemeinde Großkirchheim vom handelsrechtlichen 
Verlust in Höhe von - € 58.007,25 80 % = - € 46.405,80 und auf den Sportverein 20 % =  
- € 11.601,45. Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem steuerlichen Gewinn von € 237,85 
abgeschlossen. Der handelsrechtliche Gewinn beträgt - € 2.909,56. Der Saldo der 
Ergebnisverrechnung per 31.12.2022 beträgt für die Gemeinde Großkirchheim € 3.010,21 
und für den Sportverein € 752,51. 
 

Die Betriebskostenentwicklung ist wie folgt abgebildet. Die Abgangsdeckung für das  
Naturbad erfolgt jährlich durch die Gemeinde. 
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Das Anlagevermögen (Buchwert) zum 31.12.2021 beträgt € 4.322.755,42 und zum 
31.12.2022 € 4.096.889,71. Siehe Beilagen. Es wird beantragt, die Jahresabschlüsse 
2021 und 2022 zu genehmigen. 

Die Bilanz zum 31.12.2022 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit Vorjahreswerten 
2021 und das AFA-Verzeichnis 2022 wurden als Sitzungsunterlage ausgehändigt. 
Obmann Kurt Schober berichtet über die Prüfung im Kontrollausschuss. Eine anteilige 
Vorsteuer für die Errichtungskosten Mentlhaus kann aufgrund des abgeschlossenen 
Mietvertrages ab oder im Jahr 2023 geltend gemacht werden. 

Auf Anfrage von GR Lukas Schober wird mitgeteilt, dass die Einnahmen für den Woodcube 
bisher € 1.145,00 (8 Ankünfte, 48 Nächtigungen) betragen. Mit Feber 2024 hat Herr Josef 
Fleissner-Rieger den Bedarf als Personalunterkunft in Aussicht gestellt. 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat, den Jahresabschluss 2021 und 
2022 der Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur KG zu genehmigen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Zu 9. Feststellung Stellenplan 2024, Kassenkredit 2024 und Voranschlag 2024: n. 36 min. 

Stellenplan: Erhöhung Stundenausmaß xxx Datenschutz von 20 auf 24 Wochenstunden als 
Urlaubs- und Krankenstandsvertretung bzw. für Abwesenheit während Fortbildung für 
nachmittags. Siehe Beilage. Es wird beantragt, den Stellenplan zu genehmigen. 

Der Verordnungsentwurf wurde als Sitzungsunterlage ausgehändigt. Es wurden keine 
Anfragen gestellt. 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat den Stellenplan 2024 zu 
beschließen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen und nachstehende Verordnung erlassen 

 

2020 Einnahmen Ausgaben Ergebnis

Sportanlage 30.894,26 € 11.006,71 € 19.887,55 € 

Naturbad 12.351,65 € 25.024,04 € 12.672,39 €- 

Schießtunnel 22.321,48 € 7.762,62 €   14.558,86 € 

2021 Einnahmen Ausgaben Ergebnis

Sportanlage 10.700,42 € 21.774,13 € 11.073,71 €- 

Naturbad 11.976,57 € 29.739,00 € 17.762,43 €- 

Schießtunnel 24.215,81 € 19.808,92 € 4.406,89 €   

2022 Einnahmen Ausgaben Ergebnis

Sportanlage 26.105,87 € 21.133,18 € 4.972,69 €   

Naturbad 12.338,88 € 29.107,74 € 16.768,86 €- 

Schießtunnel 27.827,52 € 14.167,81 € 13.659,71 € 

Laufender Betrieb

Laufender Betrieb

Laufender Betrieb
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Kassenkredit: Zur rechtzeitigen Bedeckung von Ausgaben kann ein Kontokorrentrahmen in 
Anspruch genommen werden. Das Gesamtausmaß der Inanspruchnahme der 
Kontokorrentrahmen darf neu 50 Prozent der Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche 
Abgaben“ der Finanzierungsrechnung gemäß Anlage 2 der VRV 2015 des 
zweitvorangegangenen Finanzjahres (RA 2022) nicht übersteigen; das sind € 828.200,00.  
Es wird beantragt, den Kassenkredit 2024 in Höhe von € 828.200,00 zu genehmigen. 
Die Basis wird im Voranschlag erläutert.  
Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat den Kassenkredit 2024 zu 
beschließen. Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Voranschlag: Siehe Beilage. Es wird beantragt, den Voranschlag 2024 festzustellen. 

514.600,00 €             

Abzüglich FHH Betriebe op. Gebarung Einnahmen Ausgaben Überschuss/Abgang

850 Wasserversorgung 18.700 €              11.500 €               7.200,00

851 Abwasserentsorgung 381.200 €            138.600 €             242.600,00

852 Müllbeseitigung 100.500 €            85.700 €               14.800,00

853 Döllach 47 20.000 €              9.100 €                 10.900,00

8531 Döllach 14a 40.100 €              49.000 €               -8.900,00 

Summe 266.600,00 €             

Zwischensumme 248.000,00 €             

abzüglich 651.000,00 €             

403.000,00 €-             

Vergleich diverse Beiträge:

Ausgaben VA 2023 VA 2024 Differenz Steig.

1/012/7207 Verwaltungsgemeinschaft 23.900,00 €        25.700,00 €         1.800,00 €                  7,5%

1/000/7524 Bgm. Kostenersatz 6.900,00 €           7.600,00 €           700,00 €                      10,1%

1/080/7525 GSZ Jährliche Beiträge 112.000,00 €      122.400,00 €       10.400,00 €                9,3%

1/220/7515 Beitrag Berufsschulen 10.900,00 €        13.300,00 €         2.400,00 €                  22,2%

1/249/7519 Kinder Tagesbetreuung 41.700,00 €        56.800,00 €         15.100,00 €                36,2%
( Landesumlage, keine laufenden Kosten)

1/411/7516 Sozialhilfe 445.800,00 €      522.100,00 €       76.300,00 €                17,1%

1/411/7523 Umlage Sozialhilfeverband 29.100,00 €        17.200,00 €         11.900,00 €-                -40,9%

1/530/75114 Rettungsbeitrag 15.800,00 €        18.500,00 €         2.700,00 €                  17,1%

1/560/7511 Krankenanstalten 220.000,00 €      263.300,00 €       43.300,00 €                19,7%

1/631/729 Beitrag Wasserverband 35.300,00 €        43.800,00 €         8.500,00 €                  24,1%

1/690/7545 Verkehrsverbund 16.300,00 €        17.700,00 €         1.400,00 €                  8,6%

1/210/7541 Schulbaufonds 23.700,00 €        23.600,00 €         100,00 €-                      -0,4%

1/930/7511 Landesumlage 51.200,00 €        48.900,00 €         2.300,00 €-                  -4,5%

Summe 150.600,00 €             

Einnahmen VA 2023 VA 2024 Differenz Steig.

2/925/859 Ertragsanteile 1.377.300,00 €  1.388.800,00 €   11.500,00 €                0,8%

2/945/8604 Pflegefonds 43.000,00 €        41.200,00 €         1.800,00 €-                  -4,2%

Summe 9.700,00 €                  

Ausschlaggebend für das Land ist der Finanzierungshaushalt in der operativen (laufenden) Gebarung 

ohne Betriebe. Diese Werte sind selbst zu berechnen.

Voranschlag 2024

Entwurf GV GR Dezember 2023

Ergebnis bereinigt ohne Mittel zum Haushaltsausleich

Laut Vorgabe der Landesrevision sind unter 2/940/8611 die gesamten  Bedarfszuweisungsmittel 

in Höhe von 651.000,00 € veranschlagt. Diese sind somit im Saldo (1) enthalten.

Ausgangspunkt = Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (Seite 9)

Der Betrieb Wirtschaftshof ist ab 2024 nicht mehr herauszurechnen.
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Der Entwurf des Voranschlages 2024 wurde als Sitzungsunterlage zur Verfügung gestellt. 
Die Kundmachung erfolgte vom 15. bis 22.12.2024. Für den Haushaltsausgleiches wurden 
von 2023 auf 2024 um € 153.200,00 mehr an Geldmittel benötigt, wobei die Pflichtausgaben 
mit € 150.600,00 die Ertragsanteile hingegen nur um € 11.500,00 zunehmen. Die Zinserträge 
aus der Kapitalveranlagung wurden noch nicht berücksichtigt. Insgesamt können ca. 80 
Gemeinden in Kärnten den Voranschlag 2024 aus eigener Kraft nicht ausgleichen. In einem 
Finanzierungsgespräch mit Gemeindereferent Ing. Fellner können Bedarfszuweisungsmittel 
außerhalb des Rahmens zusätzlich ausverhandelt werden. Die Stromkosten nach Abschluss 
des Vertrages auf den neuen Tarif angepasst und sind wieder reduziert veranschlagt. Die 
gestellten Anfragen wurden beantwortet.  

Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat den Voranschlag 2024 mit einem 
positiven Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen im Ergebnishaushalt € 199.600,00 
(SA00) und einem Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im 
Finanzierungshaushalt von € 470.700,00 (SA5) zu genehmigen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen und nachstehende Verordnung erlassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 28. Dezember 2023 

Sachbearbeiter: Warmuth 

 

des Gemeinderates der Gemeinde Großkirchheim vom 22. Dezember 2023, Zl. 9200/2023, 

mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird 

(Voranschlagsverordnung 2024) 

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der 

Fassung LGBl. Nr. 78/2023, wird verordnet: 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024. 

 

§ 2 

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 

1 Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Erträge:        € 4.092.100,00 

Aufwendungen:        € 3.663.800,00 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:    €        9.900,00 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:     €     238.600,00 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:    €    199.600,00 

 

2 Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Einzahlungen:       € 3.937.300,00 

Auszahlungen:        € 3.466.600,00 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:  €   470.700,00 

 

§ 3 

Kontokorrentrahmen 

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: € 828.200,00 

 

§ 4 

Voranschlag, Anlagen und Beilagen  

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen 

integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt. 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft. 

 

Der Bürgermeister: Peter Suntinger 

NATIONALPARKGEMEINDE 

G r o ß k i r c h h e i m  
A-9843 Großkirchheim, Döllach 47 
Telefon (+43 4825)  521 -  Fax  522 
B e z i r k  S p i t t a l / D r a u  -  K ä r n t e n  
g r o s s k i r c h h e i m @ k t n . g d e . a t  
w w w . g r o s s k i r c h h e i m . g v . a t  
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Zu 10. Bericht/Beschluss Gebührenanpassungen 2024 samt Verordnungen: 

Siehe Beilage. Es wird beantragt, die Kanal- und Müllgebühren um den Index mit  
5,36 % und alle weiteren Gebühren um dem Jahresdurchschnittsindex mit 8,70 % zu 
erhöhen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art der Abgabe bzw. des 

privatrechtl. Entgelten

VO/Beschluss

GR

Hebesatz 

v.H./v.T.

Betrag 

(inkl. USt)

B erechnu

ngsgrundl. 

(nicht  

gerundet) Antrag %

Antrag

gerundet

der Bemessungsgrundlage

oder je Einheit

Grundsteuer A 19.12.1980 500 v.H. des Messbetrages

Grundsteuer B 31.01.1992 500 v.H. des Messbetrages

Kommunalabgabe ab 1.1.1994 3 v.H. des Messbetrages

Hundeabgabe 16.12.2022 26,20 26,18 28,46 8,70 28,50 1. Hund - Landwirtschaft u. Jäger

51,20 51,22 55,68 8,70 55,70 1. Hund (nicht Landwirtschaft)

128,10 128,11 139,26 8,70 139,30 jeder weitere Hund (nicht Erwerb)

58,00 jeder weitere Hund Erwerb / Landw. / Jäg.

Hundemarke 11.12.2009 3,50 laut Eingangsrechnung - neu 2021

Marktstandsgebühren 16.12.2022 4,90 4,92 5,35 8,70 5,30 pro lfm.

28,10 28,07 30,51 8,70 30,50 Mindestabgabe

Fremdenverkehr:

Ortstaxe 20.12.2012 1,30 1,50 pro Pers. u. Nächtigung

Ortstaxe Camping und Almhütten 20.12.2012 1,30 1,50 pro Pers. u. Nächtigung

Nächtigungstaxe Landesgesetz 0,70 pro Pers. u. Nächtigung

Pauschalierte Nächtigungstaxe Pauschale

für Wohnungen bis 60 m² 100 NT 70,00 Jahrespauschale lt. Landesgesetz

für Wohnungen von 60-100 m² 150 NT 105,00

für Wohnungen über 100 m² 200 NT 140,00

für Campingwägen 40 NT 28,00

Gästeehrung 16.12.2022 16,60 16,56 18,00 8,70 18,00

Meldebuch 16.12.2022 11,20 11,16 12,13 8,70 12,10

Pauschalierte Ortstaxe Pauschale

für Wohnungen bis 60 m² 100 OT 150,00 Jahrespauschale

für Wohnungen von 60-100 m² 150 OT 225,00 Anpassung an Ortstaxe

für Wohnungen über 100 m² 200 OT 300,00

für Campingwägen  40 OT 60,00

Besamungskosten 18.12.2017 18,50 30,00 für 1. Besamung an Tierarzt

Friedhof:

Einzelgrab 16.12.2022 22,00 21,99 23,90 8,70 23,90 Verrechnung nach Grabgröße

Familiengrab 16.12.2022 44,00 43,97 47,80 8,70 47,80

Einzelgrab - Tiefgrab 16.12.2022 33,00 32,98 35,85 8,70 35,80

Familiengrab - Tiefgrab 16.12.2022 55,00 54,97 59,75 8,70 59,80

Familiengrab - Tiefgrab - 3 Verst. 16.12.2022 49,50 49,48 53,78 8,70 53,80

Urnenstätte 16.12.2022 26,90 26,88 29,22 8,70 29,20 pro Jahr; Bezahlung 10 Jahre im Voraus

Urnenstätte 16.12.2022 537,60 537,55 584,32 8,70 584,30 einmalig für jeweils 10 Jahre

Urnenstätte Standardeinfassung 16.12.2022 752,60 752,57 818,04 8,70 818,00

Wasseranschlussbeiträge:

a) für die Anlage in Untersagritz 15.12.2006 2.000,00 je Bewertungseinheit

b) für die Anlage in Putschall 15.12.2006 2.000,00 je Bewertungseinheit

Wasserbezugsgebühren

a) für die Anlage in Untersagritz 16.12.2022

Grundgebühr BWE 40,10 40,09 43,58 8,70 43,60

Bezugsgebühr 56,60 56,60 61,52 8,70 61,50

b) für die Anlage in Putschall (Altbest.) 16.12.2022 20,10 21,20 Indexsteigerung lt. Vereinbarung

Kanalanschlussbeiträge:

für die Anlage in Großkirchheim 15.12.2000 2.543,55 je Bewertungseinheit

Kanalbenützungsgebühren

für die Anlage in Großkirchheim 16.12.2022 284,00 283,96 299,18 5,36 299,20

Gemeindeabgaben ab 01.01.2024 (GR 22.12.2023)
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Mülljahresbeitrag:

Abholbereich pro Person 16.12.2022 38,70 38,75 40,83 5,36 40,80 bei Verwendung von Müllsäcken

Sonderbereich pro Person 16.12.2022 35,30 35,28 37,17 5,36 37,20 bei Verwendung von Müllsäcken

Biotonne 16.12.2022 13,40 13,44 14,16 5,36 14,20 120 lt. Tonne, pro Entleerung

Kontainer (nur Abholbereich)

Bereitstellungsgebühr Ausgangsbasis 0,25 € / Liter einmalig pro Jahr

800 l 2wöchentlich 16.12.2022 223,20 223,22 235,18 5,36 235,20

660 l 2wöchentlich 16.12.2022 184,20 184,16 194,03 5,36 194,00

240 l 2wöchentlich 16.12.2022 67,00 66,97 70,56 5,36 70,60

120 l 2wöchentlich 16.12.2022 33,50 33,49 35,29 5,36 35,30

80 l 2wöchtentlich 16.12.2022 22,30 22,32 23,52 5,36 23,50

Benützungsgebühr Ausgangsbasis 0,11 € / Liter pro Entleerung

800 l 2wöchentlich 16.12.2022 98,20 98,22 103,48 5,36 103,50

660 l 2wöchentlich 16.12.2022 81,00 81,03 85,37 5,36 85,40

240 l 2wöchentlich 16.12.2022 29,50 29,47 31,05 5,36 31,00

120 l 2wöchentlich 16.12.2022 14,70 14,73 15,52 5,36 15,50

80 l 2wöchtentlich 16.12.2022 9,80 9,82 10,35 5,36 10,30

Nachkauf Müllsäcke ASZ Öffnungszeiten 13.00 - 17.00 Uhr

pro Stück 16.12.2022 6,60 6,60 6,95 5,36 7,00 freitags

Mitteldorflift - Liftpreise: Saison 2023/2024

09:30 - 12:30 Uhr Kind 21.12.2016 3,00 4,50 Mit Saisonkarte Heiligenblut,  

13:00 - 16:00 Uhr Kind 3,00 4,50 Kärntner Skipass und Top-Skipass gratis

09:30 - 16:00 Uhr Kind 5,00 6,50

09:30 - 12:30 Uhr Erwachsene 5,00 6,50

13:00 - 16:00 Uhr Erwachsene 5,00 6,50

09:30 - 16:00 Uhr Erwachsene 9,00 12,00

Saisonkarte Kind 40,00 52,00

Saisonkarte Erwachsene 60,00 78,00

Halbtageskarte Schulklasse 4,00

Veranstaltungssaal/Mietpreise (brutto):

Reinigungskosten 21.12.2016 30,00 30,00 32,61 8,70 32,60 pro Stunde Reinigungsaufwand (brutto)

Mietkosten

Saal pro Tag 150,00

Theke unten pro Tag 100,00

Theke oben pro Tag 30,00

Saal -30 % Ermäßigung bei jedem weiterem Tag

Strom pro kwH 0,10

Heizung pro Wärmeeinheit 0,30

Bürgerservice:

Kopien 0,20 0,20 0,22 8,70 0,20 pro Seite

0,10 0,10 0,11 8,70 0,10 ab 10 Seiten

Farbkopie 0,50 0,55 0,60 8,70 0,50 pro Seite

Kopien für Vereine, Jungschar, gemeinnützige Zwecke werden nicht verrechnet.

Fax 21.12.2016 2,00 2,04 2,22 8,70 2,20

Lageplan, Luftbilder 15.12.2006 1,00 pro Seite

Grundbuchsauszug 16.12.2022 11,30 11,28 12,26 8,70 12,30 pro Auszug

Zweitwohnsitzabgabe:

pro Monat für Wohnungen mit einer 02.11.2016

Nutzfläche bis 30 m² 4,60 lt. Berücksichtigung Verkehrswert

Nutzfläche von mehr als 30 - 60 m² 10,50 und Belastungen der Gemeinde

Nutzfläche von mehr als 60 - 90 m² 17,60 pro Haushalt

Nutzfläche von mehr als 90 m² 29,40

Verrechnungsstundensätze: %

Bauhofarbeiter 16.12.2022 44,10 8,70 47,90 ohne Abfertigung

54,30 8,70 59,00 mit Abfertigung

Fendt - Winter . 70,20 8,70 76,30

Fendt - Sommer 16.12.2022 61,70 8,70 67,10

Volvo - Sommer 16.12.2022 75,00 8,70 81,50

Volvo - Winter (inkl. Schneepflug) 16.12.2022 95,00 8,70 103,30

Winterdienst Gemeinde f. NB 16.12.2022 96,00 8,70 104,40 brutto mit Pflug/Schaufel

Winterdienst Gemeinde f. NB inkl. Streumaterial 135,00 8,70 146,70 brutto pro vollem Streuer

Splitt und Salz wird ab der 1. Lieferung  zum Einkaufspreis verrechnet.

Bereitschaft Fremdkläranlagen 16.12.2022 34,90 8,70 37,90 Stundensatz

16.12.2022 147,40 8,70 160,20 Zul./Woche

Verwaltung 16.12.2022 36,70 8,70 39,90 ohne Abfertigung

16.12.2022 42,80 8,70 46,50 inkl. Abfertigung

Elternbeitrag Schulische Tagesbetreuung:

3-Tage-Woche 30.06.2023 26,00 26,00 28,26 8,70 28,30 pro Kind pro Monat, Erhöhung ab SJ 24/25

2-Tage-Woche 17,30 17,30 18,81 8,70 18,80 pro Kind pro Monat, Erhöhung ab SJ 24/25

1-Tag-Woche 8,70 8,70 9,46 8,70 9,50 pro Kind pro Monat, Erhöhung ab SJ 24/25

Essensbeitrag 8,00 8,30 pro Mahlzeit lt. Rechnung

Materialbeitrag 15,00 8,70 16,30 pro Semester

Kindergarten

Verpflegungsbeitrag 3,00 pro Kind pro Monat

Kreativbeitrag 10,00 pro Kind pro Monat

Essensbeitrag 6,50 pro Mahlzeit



11 

 

Jede Gemeinde erhält für das Jahr 2024 einen Zuschuss (16,72 € pro Einwohner) für die 
Senkung von Gemeindegebühren zur Entlastung der Bürger.  

Für Großkirchheim 1.309 Einwohner x 16,72 € = 21.892,00 €.  

Der Gemeinderat hat bis 30.06.2024 zu beschließen: 

• In welcher Form der Zuschuss an die Bürger weitergegeben wird 

• Senkung bedeutet nicht zwangsweise eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr, 
sondern vielmehr eine Reduzierung im Vergleich zur Gebührenhöhe, wie sie sich ohne 
Gebührenbremse ergeben hätte 

• Zur Verfügung stehen: Müllgebühren, Wassergebühren, Kanalgebühren. Die Senkung 
kann in allen drei, oder aber in zwei oder nur einem Betrieb durchgeführt werden. 

• Empfohlen wird eine Senkung nur bei den Müllgebühren, da hier alle Einwohner 
angesprochen werden (z.B. bei Wasser gibt es auch Genossenschaften, deren 
Häuser dann nicht profitieren) 

• Die Mittel können auch mittels privatrechtlichen Zuschüssen verwendet werden (nicht 
empfohlen, hoher Verwaltungsaufwand, über 400 Auszahlungen an die Haushalte) 

• In welcher Art und Weise die Gemeindebürger über die Verwendung der Mittel und 
deren Auswirkungen auf den Betrieb informiert werden; ausreichend ist eine 
Veröffentlichung auf der Gemeindehomepage oder der Gemeindezeitung 

Es wird beantragt, den Betrag der Gebührenbremse dem Müllhaushalt zu widmen. 

Bgm. Suntinger bringt den Sitzungsvortrag zur Verteilung der Gebührenbremse zur 
Abstimmung. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

Auf Anfrage von GR Alexander Pichler wird mitgeteilt, dass noch nie Kosten für den 
Streudienst an die Weggemeinschaften weiterverrechnet wurden. Für den Güterweg Zirknitz 
wurde diesen Winter die Streuung mit der Landesstraßenverwaltung erprobt. 

GR Dionys Schober unterstreicht das Großkirchheimer Verrechnungsmodell für die 
landwirtschaftlichen Abgaben (keine Einhebung von TSF-Beiträgen, Deckumlage und 
künstliche Besamungen und direkte Auszahlung an den Tierarzt) vergleichsweise muss für 
eine künstliche Besamung am Wochenende in einer Nachbargemeinde bereits über € 80,00 
geleistet werden. 

Der Mengenrabatt (ursprünglich für pflegebedürftige Personen, Babies und Kleinkinder 
angedacht) wird mittlerweile auch an Gewerbebetriebe und Vermieter ausgegeben wird von 
der Tarifliste genommen. 

In der Gesellschafterversammlung der Tourismus GmbH ist man übereingekommen, dass 
jede Gemeinde die Ortstaxe auf mindestens € 1,50 zu erhöhen hat (letzte Erhöhung im Jahr 
2012) und in Zukunft an den Index anzupassen ist. Die Einhebung einer erhöhten Ortstaxe 
zur Finanzierung des örtlichen Tourismusverbandes wurde aufsichtsbehördlich untersagt.  

Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat,  

- die Kanal- und Müllgebühren um einen verminderten Prozentsatz mit 5,36 % und  

- alle weiteren Gebühren um dem Jahresdurchschnittsindex (Okt./Okt.) mit 8,70 %  
- sowie die Ortstaxe außerordentlich um € 0,20 auf € 1,50 

zu erhöhen.  

Der Antrag wird einstimmig angenommen und nachstehende Verordnungen erlassen 
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11. Bericht/Beschluss Änderungen im Öff. Gut (Straßen und Wege): nach 1,12 h 

Nach Abschluss der wasserrechtlichen Bewilligung (Dammaufschüttung im Bereich 
Frauenbach) im Paulafeld kann die weitere Aufschließung mit Baugrundstücken erfolgen und 
wird aus der Umkehrschleife eine Erweiterung der Aufschließungsstraße. Laut 
Vermessungsurkunde DI Dr. Abwerzger GZ 12304/23 vom 28.08.2023 werden Teilflächen 
im Ausmaß von 114 m² in das Öffentliche Gut (Straßen und Wege) übernommen und als 
Bestandteil einer öffentlichen Straße erklärt sowie Teilflächen im Ausmaß von 80 m² aus dem 
Öffentlichen Gut (Straßen und Wege) für den Gemeingebrauch entwidmet und als 
Bestandteil einer öffentlichen Straße aufgelassen. Die Kundmachung erfolgte vom 
03.11.2023 bis 01.12.2023 und sind keine Einwendungen eingelangt. Die Kosten für 
Vermessung und Verbücherung trägt der Bauwerber. Der Wert der Grundstücke liegt unter 
€ 2.000,00. Es wird beantragt, das Trennstück 1 von 34 m², das Trennstück 2 von 28 m² 
und das Trennstück 3 von 18 m² des Grundstückes GP 247/2 KG Döllach als 
Öffentliches Gut (Straßen und Wege) aufzulassen und dem Gemeingebrauch zu 
entwidmen sowie Trennstück 4 von 7 m² und Trennstück 6 von 107 m² dem Grundstück 
GP 247/2 zuzuschreiben, in den Gemeingebrauch zu übernehmen und als Bestandteil 
einer öffentlichen Straße zu erklären. 
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Festgehalten wird, dass das Trennstück 7 von 378 m² sich in der Roten 
Wildbachgefahrenzone befindet und nicht bebaut werden kann; dies ist den Käufer zur 
Kenntnis zu bringen. 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat, das Trennstück 1 von 34 m², 
das Trennstück 2 von 28 m² und das Trennstück 3 von 18 m² des Grundstückes  
GP 247/2 KG Döllach als Öffentliches Gut (Straßen und Wege) aufzulassen und dem 
Gemeingebrauch zu entwidmen sowie Trennstück 4 von 7 m² und Trennstück 6 von 
107 m² dem Grundstück GP 247/2 zuzuschreiben, in den Gemeingebrauch zu 
übernehmen und als Bestandteil einer öffentlichen Straße zu erklären. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Bgm. Suntinger schließt die Sitzung um 19.20 Uhr. 

Genehmigt und unterfertigt: 
 

Die Protokollunterfertiger:    Der Schriftführer: 
 
        Der Bürgermeister: 


